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Samtgemeinde Heeseberg 
 

Verwaltungsvorlage Vorlagen-Nr.: 2023-11 
 

 
Fachbereich:  Finanzen 

 

Datum:  05.04.2023           

Tagesordnungspunkt  

Beitrittsbeschluss zur Genehmigungsverfügung des Landkreises Helmstedt zur Haus-
haltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 

Vorgesehene Beratungsfolge: 
Beschluss ge-

ändert 
Abstimmungsergebnis 

Datum Gremium Status Ja Nein Ja Nein Enth. 

04.04.2023 Finanzausschuss ö    5   

18.04.2023 Samtgemeindeausschuss nö      

18.04.2023 Samtgemeinderat ö      

 
Finanzielle Auswirkungen 

 

Verantwortlichkeit 

Ergebnishaushalt ☒ Kosten  EUR gefertigt: 
Samtgemeinde- 
bürgermeister: 

Finanzhaushalt ☒ Produkt  

 
 Kostenstelle  Sachkonto  

Ansatz  EUR verfügbar  EUR (Fredrich) (Ralphs) 

 

Beschlussvorschlag:  
 
Der Samtgemeindeausschuss empfiehlt / Der Samtgemeinderat beschließt den 
Beitritt zur Genehmigungsverfügung des Landkreises Helmstedt vom 
30.03.2023 zur Haushaltssatzung der Samtgemeinde Heeseberg für das                   
Haushaltsjahr 2023.  
 
  
Sach- und Rechtslage: 

 
Der Rat der Samtgemeinde Heeseberg hat in seiner Sitzung am 13.12.2022 die Haus-
haltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen. Mit Schreiben vom 19.12.2022 
und 03.01.2023 wurde der Haushaltsplan 2023 zur Prüfung bei der Kommunalaufsicht 
des Landkreises Helmstedt vorgelegt.  
 
In seiner Genehmigungsverfügung vom 30.03.2023 erteilt der Landkreis Helmstedt die 
Genehmigung des in § 2 der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrags der vor-
gesehen Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in 
Höhe von 8.776.000 Euro, d. h. die Kreditermächtigung wird um 600.000 Euro gekürzt.  
 
Die restlichen Bestandteile der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2023 wer-
den ohne Auflagen, Beanstandungen oder Kürzungen genehmigt.  
 
Der Beitritt zur Genehmigungsverfügung ist erforderlich, damit der Haushaltsplan 2023 
in den genehmigten Teilen rechtskräftig wird und die Samtgemeinde Heeseberg im 
Haushaltsjahr 2023 handlungsfähig bleibt.   














